












Textliche Festsetzungen 

Bebauungsplan Nr. 131 
- Hammfeld - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 05.03.1973 Es gilt die BauNVO 1968 

1. Art der baulichen Nutzung 

Gemäß § 7 (2) 7 der BauNVO vom 26.11.1968 sind sonstige Wohnungen oberhalb des 9. 
Geschosses zulässig. Gemäß § 7 (3) 2 der BauNVO sind Wohnungen, die nicht unter Abs. 2 Nr. 6 
und 7 fallen, zulässig, soweit der Anteil der Bruttowohngeschoßfläche 10% der insgesamt zuläs-
sigen Bruttogeschoßfläche nicht übersteigt. 

Die gemäß § 7 (3) 1 der BauNVO vorgesehene Ausnahme wird gemäß § 1 (5) derselben Verord-
nung allgemein zulässig. 

Die gemäß § 8 (3) 1 der BauNVO vorgesehene Ausnahme wird gemäß § 1(5) derselben Verord-
nung allgemein zulässig. 

Auf der für die Bundespost vorgesehenen Fläche für eine Knotenvermittlungsstelle ist die Errich-
tung eines Antennenträgers von max. 100 m Höhe zulässig. 

2. Baugestaltung 

Gemäß § 4 der 3. Verordnung zur Änderung der 1. Verordnung zur Durchführung des BBauG. vom 
21.4.1970 werden folgende Festsetzungen vorgeschrieben: 

a) Die Außenfronten aller Gebäude sind in Verblendbauweise auszuführen. Andersartige Bau-
teile, die sich dem Bau einordnen, können zugelassen werden. 

b) Dächer: Die Dächer sind als Flachdächer auszuführen. Für Nebengebäude des Betriebes sind 
auf Wunsch, sich anpassende andere Dachformen zulässig. 

c) Werden Dachaufbauten für Aufzugschächte vorgesehen, so sind diese in ihrer Gestaltung in 
den Hauptbaukörper, ggfs. durch eine besondere Dachgestaltung, einwandfrei einzuordnen. 

3. Außenanlagen 

Die unbebauten und nicht für Zufahrten und Zugänge sowie Stellplätze genutzten privaten Grund-
stücksflächen sind parkartig zu bepflanzen. Die neuen Grundstücke sind in ihrer Höhenlage den 
geplanten Höhen der anbaufähigen Straßen anzupassen. 

Einfriedigungen 

Straßenseitige Einfriedigungen sind von der Straßenbegrenzungslinie mindestens 2,0 m zurück-
gesetzt anzuordnen und zu bepflanzen. Sie sind in Art und Höhe straßenabschnittsweise einheit-
lich als Maschendrahtzaun oder Mauer max. 1,80 m hoch auszuführen. 





Textliche Festsetzungen 

Bebauungsplan Nr. 131/2 
- Hammfeld - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 02.09.1981 Es gilt die BauNVO 1977 

Der Bebauungsplan Nr. 131/2 besteht aus folgenden textlichen Festsetzungen: 

"Die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 131 Ziff. 1 - Art der baulichen Nutzung - 
Abs. 1 - 3 werden wie folgt geändert: 

Gem. § 1 Abs. 5 der Baunutzungsverordnung sind die gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 derselben Ver-
ordnung vorgesehenen Nutzungsarten nicht zulässig. 
Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 der Baunutzungsverordnung wird die gem. § 7 Abs. 3 Nr. 1 derselben 
Verordnung vorgesehene Ausnahme nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 7 der Baunutzungsverordnung sind sonstige Wohnungen oberhalb des 9. 
Geschosses zulässig." 




